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Mitte Dezember 2010 wurde Ös-
terreichs erste Cochrane-Zweig-
stelle (ÖCZ) an der Donau-Uni-
versität Krems eröffnet. Eine An-
laufstelle, die heimischen Ärzten 
den Zugang zu internationalen 
Übersichtsarbeiten (Cochrane  
Reviews) erleichtern und die 
wissenschaftliche Fundierung 
von Therapieentscheidungen 
verstärken soll. 

Wer krank wird und medizinische 
Hilfe sucht, will die bestmögliche Be-
handlung. Doch welche Therapie ist 
die beste, welches Medikament wirkt, 
welche Nebenwirkungen treten auf? 
Und aus Patientensicht: Wem kann 
ich glauben? Die raschen Fortschritte 
in der Medizin, die große Zahl an Stu-
dien und die Komplexität klinischer 
Fragestellungen machen es für Ärzte 
und Patienten schwer, die beste Ent-
scheidung für eine Therapie zu tref-
fen. Hier setzt die Arbeit der Cochra-
ne Collaboration (CC) an. Das welt-
weite Netzwerk von 15.000 Ärzten 
und Wissenschaftlern erstellt Reviews 

(Zusammenfassung von Studien und 
Forschungsergebnissen, die für eine 
bestimmte therapeutische Fragestel-
lung relevant sind) und veröffentlicht 
diese in der Datenbank „The Cochra-
ne Library” (www.cochrane.org/re-
views), um Entscheidungsträgern im 
Gesundheitssystem eine wissen-
schaftlich fundierte, unabhängige In-
formationsgrundlage zur Beurteilung 
des aktuellen Standes der klinischen 
Forschung zu bieten. Auf diese Art 
trägt die CC entscheidend dazu bei, 
allen Patienten die bestmögliche Be-
handlung zu ermöglichen. Derzeit 
beinhaltet die Cochrane Library 5.785 
Reviews. Nur elf davon wurden von 
österreichischen Autoren verfasst. 

Eine Cochrane-Zweigstelle 
für Österreich

Um die evidenzbasierte Medizin 
(EbM) zu stärken, etabliert das De-
partment für EbM und Klinische Epi-
demiologie an der Donau-Uni Krems 
eine Cochrane-Zweigstelle, die eng 
mit dem Deutschen Cochrane Zent-

rum unter der Leitung von Dr. Gerd 
Antes zusammenarbeiten wird. Diese 
Einrichtung soll heimische Wissen-
schaftler dabei unterstützen, wissen-

schaftlich fundierte und unabhängige 
Informationen zu erstellen und Grund-
lagen für evidenzbasierte Entscheidun-
gen im österreichischen Gesundheits-
system zu liefern. „Der Aufbau der ÖCZ 
ist eine enorm wichtige Investition in 
die Zukunft und in die Qualität der ös-
terreichischen Gesundheitsversor-
gung“, betonte der Direktor der ÖCZ, 
Prof. Dr. Gerald Gartlehner, MPH, bei 
der Eröffnung. „Jeder Patient hat ein 
Recht darauf, nach bestem verfügba-
rem Wissen behandelt zu werden. Ein 
modernes Gesundheitssystem muss 

allen Ärzten daher Zugang zu diesem 
Wissen bieten.“ Der Rektor der Donau-
Universität Krems, Prof. Dr. Jürgen Wil-
ler, ist überzeugt, dass die ÖCZ in Zu-
kunft eine wichtige Rolle im österrei-
chischen Gesundheitssystem spielen 
wird: „Und dies heißt vor allem: Prakti-
zierende österreichische Ärztinnen 
und Ärzte werden internationale, aktu-
elle, unabhängige medizinische Infor-
mationen zum Nutzen ihrer Patienten 
schnell und unbürokratisch zur Verfü-
gung haben.“ Die Gesamtkosten der 
Cochrane-Zweigstelle werden mit 
95.000 Euro pro Jahr beziffert. Die Do-
nau-Universität übernimmt davon die 
Kosten für Räumlichkeiten und Infra-
struktur. Das Land NÖ stellt 25.000 
Euro zur Verfügung. Für die Finanzie-
rung eines wissenschaftlichen Mitar-
beiters werden derzeit Sponsoren ge-
sucht. 

EbM versus  
Cochrane Collaboration

Die Entwicklung der EbM und 
der CC sind eng miteinander verwo-

ben. So darf das Buch Effectiveness 
and efficiency von Archie Cochran als 
Meilenstein und Geburtshelfer so-
wohl der CC als auch der EbM ange-
sehen werden. Die Arbeit der CC bie-
tet einen Lösungsweg für ein wichti-
ges Dilemma der EbM: das Missver-
hältnis zwischen Umfang der publi-
zierten Arbeiten (etwa 3 Mio. Artikel 
pro Jahr) und der Lesezeit der Ent-
scheidungsträger. Durch systemati-
sche Evidenzrecherche und Bewer-
tung sowie zusammenfassende Auf-
bereitung und leichte Zugänglichkeit 
der Ergebnisse wird Wissenstransfer 
aus der klinischen Forschung in den 
praktischen Alltag transparenter und 
vereinfacht. Manche betrachten da-
her EbM und CC aufgrund dieser 
Entwicklung nahezu als synonym. 
Tatsächlich gibt es aber Unterschie-
de. So befasst sich die CC (zumindest 
bisher) mit der Aufbereitung von 
RCTs  (randomisierten kontrollierten 
Studien) zur Wirksamkeit therapeu-
tischer oder präventiver Maßnah-
men im Gesundheitswesen. Zuneh-
mend werden auch diagnostische 
Methoden abgedeckt. Evidenz um-
fasst dagegen sämtliche Arten der 
medizinischen Forschung. Für viele 
Fragestellungen stehen keine RCTs 
oder systematischen Übersichten zur 
Verfügung oder sind aufgrund der 
Studienfrage nicht sinnvoll oder 
nicht durchführbar. Die EbM integ-
riert individuelle klinische Expertise 
mit der bestverfügbaren externen 
Evidenz aus systematischer For-
schung. Dies kann in Einzelfällen 
auch einmal ein Expertenkonsens 
oder ein Ergebnis aus der Grundla-
genforschung sein.� n

Praxis
Filiale in Österreich
Ziel der Cochrane Collaboration ist, medizinische Therapien fundiert zu bewerten. Das „Flaggschiff“  
der evidenzbasierten Medizin erhält in Krems eine Zweigstelle. Von Mag. Michael Strausz

Steuern in der Praxis

Als Arzt müssen Sie bekanntlich 
keine Umsatzsteuer in Rechnung 
stellen und können sich die Vor-
steuer im Gegenzug nicht rücker-
statten lassen. Schmerzlich trifft 
Sie dieser Umstand dann, wenn 
Sie große Anschaffungen tätigen,  
wie beispielsweise ein Haus an-
schaffen oder errichten. Um die 
Vorsteuer für ein neues Ordinati-
onsgebäude dennoch lukrieren 
zu können, ersann eine Ärztin fol-
genden Plan: Sie ließ einfach ih-
ren Vater ein Haus errichten und 
mietete das Haus auf 25 Jahre 
von ihm an. Dies in der Hoffnung, 
dass der Vater sich die Vorsteuer 
zurückholen kann und diese so-
mit in der Familie bleibt. Leider 
hat sie dabei die Rechnung ohne 
den Wirt – sprich den Finanzmi-
nister – gemacht.

Konkret erwarb die Ärztin für Allge-
meinmedizin mit Ernährungsbera-
tung im Jahr 1997 ein Grundstück um 
drei Millionen Schillinge, das sie an 
ihren Vater für einen Zeitraum von 25 
Jahren vermietete. 

Der Vater, der zu Beginn des Miet-
verhältnisses bereits 66 Jahre alt war, 
errichtete auf der Liegenschaft ein 
Ordinationsgebäude als Superädifi-
kat, das er wiederum seiner Tochter 
zur Miete überließ. Nach Ablauf der 
Mietdauer sollte es dann in das Ei-
gentum der Tochter übergehen. Der 
erhoffte Clou an der ganzen Sache: 
Der Vater sollte sich die Vorsteuer ho-
len, die seiner Tochter als Ärztin ver-
sagt geblieben wäre. 

Je enger, desto strenger

Freilich werden solche Vertrags-
konstrukte, die im Familienverband 
geschlossen werden, von der Finanz-
verwaltung besonders streng unter 
die Lupe genommen. Je enger das 
Verwandtschaftsverhältnis, desto 
strenger wird darauf geachtet, dass 
derartige Vereinbarungen einem 
Fremdvergleich standhalten. Will hei-
ßen: Die Konditionen müssen so fest-
gelegt werden, als hätte die Ärztin 
nicht an ihren Vater, sondern etwa an 
einen Fremden vermietet. Konkret 
wird gefordert, dass ein Vertrag zwi-

schen Familienmitgliedern nach au-
ßen ausreichend zum Ausdruck 
kommt, einen eindeutigen, klaren 
und jeden Zweifel ausschließenden 
Inhalt hat und auch zwischen einan-
der fremden Personen unter den glei-
chen Bedingungen abgeschlossen 
worden wäre.

Zahlreiche Beanstandungen 

Im vorliegenden Fall wurde die 
Fremdüblichkeit der beiden Mietver-
träge versagt, weil die vom Vater für die 
Grundstücksfläche zu zahlende Miete 
nicht fremdüblich war und er das ein-
seitige jederzeitige Kündigungsrecht 

hatte und für diesen Fall keine Rege-
lung über das Schicksal und die finan-
zielle Abgeltung des Gebäudes exis-
tierte. Außerdem hätte die Ärztin das 
Gebäude selbst finanzieren können 
(mit ihrer Liegenschaft wurde das Ge-
bäude besichert). Die Anmietung des 
Superädifikats diente daher  allem An-
schein nach nur dem Vorsteuerabzug 
beim Vater. Wäre anstelle des Vaters ein 
fremder Dritter der Grundstücksmie-
ter gewesen, hätte dieser den Superä-
difikatsvertrag nicht abgeschlossen.

Lassen Sie aus diesem Grund Ih-
ren Steuerberater Verträge mit Ihren 
Verwandten auf Fremdüblichkeit 
prüfen. Die Tücken liegen oft im De-
tail und sollten im Vorfeld abgeklärt 
werden. Denn wenn der Betriebsprü-
fer einmal die Vertragsbeziehung un-
ter die Lupe nimmt, sollten Sie kei-
nen Erklärungsnotstand haben. � n

Mag. Susanne Glawatsch ist 
Prokuristin der Steuer- und  
Unternehmensberatungskanzlei 
MedPlan, einem Unternehmen  
der Hübner-Gruppe.  
susanne.glawatsch@huebner.at

Steuersparen im Familienverband
Je enger das Verwandtschaftsverhältnis der Vertragspartner, desto genauer die Prüfung.

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MedPlan
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Wer war Archie 
Cochrane?

Archibald Leman Cochrane 
(1909-1988) war ein schotti-
scher Arzt und Epidemiologe, 
dessen Wirken und Denken 
wesentlich das Entstehen der 
evidenzbasierten Medizin und 
der Cochrane Collaboration 
beeinflusste. Pioniercharakter 
hatte die von ihm betreute 
epidemiologische Studie 
„Rhonda Fach Scheme“ – eine 
Untersuchung der Thoraxer-
krankung in der Bevölkerung 
zweier walisischer Bergarbeiter-
Gemeinden. Hier zeichnet sich 
Cochranes weiteres Interesse 
ab: die Förderung der Durchfüh-
rung und Anwendung von 
randomisierten klinischen 
Studien, die Bewertung von 
Screening-Maßnahmen und die 
Versorgungsforschung.
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„Der Aufbau der 
ÖCZ ist eine 
Investition in die 
Qualität der Gesund-
heitsversorgung.“

Gerald Gartlehner, Direktor der Österreichischen Cochrane Zweigstelle, 
Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka, Dr. Gerd Antes, Direktor 
des Deutschen Cochrane Zentrums, Prof. Dr. Jürgen Willer, Rektor der 
Donau-Universität Krems, und Nick Royle, CEO der Cochrane Collaboration (v.l.).
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